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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
und besondere Bedingungen zur Zertifizierung nach dem BNK/BNG (QNG) System des Ver-
tragspartners, nachstehend „Antragsteller“ genannt durch die Bauinstitut für Ressourceneffi-
zientes und Nachhaltiges Bauen GmbH, im folgenden BiRN genannt. 
 
Stand: 15.04.2026 
 
1. Geltungsbereich 
Diese Bedingungen gelten für die zwi-
schen der BiRN und ihren Antragstellern 
geschlossenen Verträge, soweit nichts 
anderes schriftlich vereinbart oder gesetz-
lich vorgeschrieben ist. Im folgenden Text 
werden Konformitätsbewertungen als 
„Prüfungen“, Bewerter als „Prüfer“ sowie 
Bewertungsberichte als „Konformitätsprü-
fungsberichte“ bezeichnet.  
Das BNK/BNG Zertifikat kann von einem 
Antragsteller bei BiRN für Neubauten 
(Wohngebäude) schriftlich beantragt wer-
den. Der Antragsteller ist der Auftragge-
ber/ Bauherr selbst oder ein von diesem 
bevollmächtigter Dritter. 
Für die Konformitätsprüfung gelten das auf  
der Webseite von BiRN (www.bau-irn.de) 
veröffentlichte Konformitätsprogramm, 
ebenso wie die dazugehörigen Nachhal-
tigkeitskriterien und in der jeweils gültigen 
Version. Im Falle von QNG-Anträgen gel-
ten zusätzlich die Anforderungen des Qua-
litätssiegel Nachhaltiges Bauen (QNG) der 
Geschäftsstelle Nachhaltiges Bauen beim 
BBSR und des BMWi (www.qng.info). 
Diese müssen zur Beurteilung der Erfül-
lung der Gebäudeanforderungen für das 
QNG-Siegel berücksichtigt werden.  
 
2. Zertifizierung 
2.1 Zertifizierungsbereich der Prüfung-
en und Zertifizierungsverfahren 
Die BiRN prüft die vom Antragsteller er-
stellten Dokumentationsberichte, die Kon-
formität zu vereinbarten Forderungen ein-
schließlich der Wirksamkeit der eingeführ-
ten Maßnahmen. Hierüber erhält der An-
tragsteller einen Konformitätsprüfbericht 
und - bei erfolgreicher Durchführung der 

Prüfung - ein Zertifikat. Die BiRN ist bei 
ihrer Dienstleistungserbringung unabhän-
gig, neutral und objektiv. Anforderungen, 
Bewertung und Entscheidung über die 
Zertifizierung beziehen sich ausschließlich 
auf deren Geltungsbereich. 
Die Prüfungen der Berichte werden am Ort 
der Leistungserbringung der BiRN GmbH 
durchgeführt. Art, Umfang und Termin des 
Verfahrens werden gesondert vereinbart; 
Termine sind nur verbindlich, wenn sie 
ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. 
Die Durchführung des Prüfvorgangs setzt 
den vollständigen Eingang aller erforderli-
chen, prüffähigen Unterlagen voraus. Die 
BiRN GmbH ist berechtigt, die Prüfung bei 
unvollständigen oder fehlerhaften Unterla-
gen auszusetzen. Die Bearbeitungsdauer 
pro Prüfdurchgang beträgt in der Regel 
acht bis fünfzehn Wochen, stellt jedoch 
keinen verbindlichen Fertigstellungstermin 
dar. Die tatsächliche Dauer ist abhängig 
von Umfang und Komplexität der Prüfun-
terlagen sowie von der Mitwirkung des 
Antragstellers, insbesondere der Vollstän-
digkeit und Qualität der Unterlagen und 
der zeitgerechten Beantwortung von Rück-
fragen.  
Fristen beginnen erst mit vollständigem 
Eingang aller prüffähigen Unterlagen. Ver-
zögerungen, die auf unzureichende Mit-
wirkung des Antragstellers oder auf nach-
trägliche Änderungen bzw. Ergänzungen 
der Unterlagen zurückzuführen sind, ver-
längern die Bearbeitungsdauer angemes-
sen und begründen keinen Verzug der 
BiRN GmbH. Der Antragsteller ist ver-
pflichtet, alle zur Prüfung erforderlichen 
Mitwirkungshandlungen vollständig und 
rechtzeitig zu erbringen. Werden Abwei-
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chungen festgestellt, die eine Zertifizie-
rung nicht rechtfertigen, sind die Korrek-
turmaßnahmen innerhalb der vom zugrun-
de gelegten Standard oder der zugrunde 
liegenden Norm vorgegebenen Frist bzw. 
einer angemessenen, vereinbarten Frist 
nachweislich vom Antragsteller umzuset-
zen, bevor das BNK/BNG Zertifikat erteilt 
werden kann. Zudem ist die BiRN GmbH 
berechtigt, das Verfahren bis zur Umset-
zung geeigneter Korrekturmaßnahmen 
auszusetzen. 
Ein Zertifikat wird nur nach erfolgreichem 
Abschluss der Prüfung erteilt; ein An-
spruch hierauf besteht nicht. Das Zertifikat 
gilt für den im zugrunde gelegten Standard 
vorgesehenen Zeitraum. 
 
2.2. Änderungen innerhalb des Zertifi-
zierungsverfahrens 
Falls die BiRN Änderungen plant, die das 
Zertifizierungsverfahren betreffen, ver-
pflichtet sie sich dazu, die beabsichtigten 
Änderungen den betroffenen Kreisen mit-
zuteilen. Bringen die Betroffenen keine 
Argumente vor, die gegen die Änderung 
sprechen, so wird Form und Zeitpunkt des 
Inkrafttretens offiziell mitgeteilt. Innerhalb 
einer Frist, die von der BiRN einzuräumen 
ist, müssen die seitens der Antragsteller 
Nachweise erbracht werden, welche die 
eindeutige Umsetzung der Änderung zei-
gen. 
 
3. Auswahl der Prüfer 
Die Auswahl und Anzahl der einzusetzen-
den Prüfenden obliegt der BiRN. Sie be-
nennt den Prüfenden und stellt dem An-
tragssteller auf Verlangen einen Qualifika-
tionsnachweis zur Verfügung. Die BiRN 
verpflichtet sich, nur Prüfende einzuset-
zen, die aufgrund ihrer Qualifikation, ihrer 
Erfahrung und ihrer persönlichen Fähigkei-
ten für den Auftrag geeignet sind. Sie sind 
für das/ die geforderten Regelwerk(e) ge-
schult, verfügen über angemessene Erfah-
rung im beschriebenen Tätigkeits- und 

Zertifizierungsbereich sowie über Prüf- 
und Managementerfahrung. Für den Fall, 
dass ein Prüfender unmittelbar vor oder 
während der Begutachtung ausfällt, ver-
einbaren beide Parteien das weitere Vor-
gehen. 
 
4. Rechte und Pflichten der BiRN 
4.1 Vertraulichkeit und Datenschutz 
Die BiRN verpflichtet sich, alle ihr zugäng-
lich gemachten Informationen vertraulich 
zu behandeln und nur für den vereinbarten 
Zweck auszuwerten. 
Überlassene Unterlagen werden nicht an 
Dritte weitergegeben. Auch im Fall der 
gesetzlichen Notwendigkeit, die Daten an 
Dritte weiterzugeben, setzt die BiRN den 
Antragsteller in jedem Fall in Kenntnis. 
Der Antragsteller kann die BiRN aus be-
stimmten Gründen von ihrer Schweige-
pflicht entbinden. Die BiRN bewahrt Auf-
zeichnungen aus den Prüfungen für min-
destens fünf Jahre auf. Diese Verpflich-
tungen gelten auch für die Zeit nach Be-
endigung des Vertragsverhältnisses. 
 
4.2 Unparteilichkeit 
Die Sicherung der Unparteilichkeit ist ein 
zentraler Aspekt für die BiRN GmbH.  
Die Aufgabe der BiRN ist, Aufträge sorg-
fältig zu prüfen und stets auszuschließen, 
dass die Unabhängigkeit und die Unpartei-
lichkeit der Zertifizierungsstelle bei der 
Ausführung eines Auftrags verletzt werden 
könnten. Dazu gehört Prüfende für die 
Zertifizierungen und das Personal auszu-
wählen, die in keiner Weise in einer Be-
ziehung zum Kunden stehen oder stan-
den. 
 
4.3 Akkreditierung und Zulassung 
Die BiRN ist im Rahmen der Akkreditie-
rung verpflichtet, Mitarbeitern oder Erfül-
lungsgehilfen von Akkreditierungsstellen 
die Teilnahme an Prüfungen zu ermögli-
chen. Sie gewährt ihnen Einblick in eigene 
Unterlagen sowie in kundenbezogene Da-
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ten, soweit dies für Akkreditierungsverfah-
ren notwendig ist. Diese Mitarbeiter wer-
den zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Soweit einzelne Regelwerke es ausdrück-
lich fordern, werden kundenbezogene Da-
ten und Prüfungsergebnisse an diese Stel-
len weitergegeben. Hierzu gilt das Einver-
ständnis des Antragstellers als erteilt. 
 
4.4 Haftung 
Die BiRN haftet nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen. Die BiRN 
haftet nicht für Arbeitskräfte, die der An-
tragsteller anlässlich der Prüfung oder 
Beratung der BiRN zur Unterstützung be-
reitstellt, es sei denn, die bereitgestellten 
Arbeitskräfte sind als Erfüllungsgehilfen 
der BiRN anzusehen. 
Die BiRN haftet ebenso nicht für vom An-
tragsteller extern beauftragte Dritte oder 
Nachhaltigkeitsberatende, die für den An-
tragsteller die Unterlagen für die Konformi-
tätsprüfung zusammenstellen und diesen 
beraten.  
Soweit die BiRN nicht nach dem vorher-
gehenden Satz für bereitgestellte Ange-
stellte und Nachhaltigkeitsberatende haf-
tet, hat der Antragsteller die BiRN von et-
waigen Ansprüchen Dritter freizustellen. 
Die Verjährung von Schadensersatz-
ansprüchen richtet sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften. 
 
4.5 Vereinbarungen von Terminen 
Die BiRN und der Antragsteller vereinba-
ren notwendige Termine möglichst lang-
fristig – bereits bei Anmeldung des Pro-
jekts. Kann auf Veranlassung des Antrag-
stellers ein vereinbarter Termin nicht 
wahrgenommen werden, so kann die 
BiRN die durch die Vorbereitung des Ter-
mins entstandenen Kosten in Rechnung 
stellen. Erfolgt die Absage des Termins 
unmittelbar vor der Prüfungsdurchführung, 
so kann die BiRN die anfallenden Kosten 
dem Antragsteller in Rechnung stellen. Im 

Gebührenblatt der BiRN ist die entspre-
chende Kostenstaffelung näher erläutert. 
 
5. Rechte und Pflichten des Antragstel-
lers 
Der Antragsteller muss der BiRN nachwei-
sen, dass er alle Anforderungen des zu-
grunde gelegten Standards bzw. der zu-
grunde gelegten Norm, und der Verwen-
dung von Konformitätszeichen, einschließ-
lich der Umsetzung entsprechender Ände-
rungen, wenn diese durch die Zertifizie-
rungsstelle mitgeteilt werden, erfüllt. 
Um die Konformität dauerhaft sicher-
zustellen, sind hierfür alle notwendigen 
Maßnahmen durchzuführen und zu doku-
mentieren.  
 
5.2. Darlegungspflicht 
Der Antragsteller stellt sicher, dass der 
BiRN alle für die Erfüllung des Auftrags 
notwendigen Informationen und die erfor-
derlichen Räumlichkeiten zugänglich sind. 
Er verpflichtet seine von ihm benannten 
Beauftragen und Mitarbeiter, dem Prüfen-
den rechtzeitig, wahrheitsgemäß und voll-
ständig Auskunft über alle Vorgänge zu 
erteilen, die für die Prüfung von Bedeu-
tung sein können. Im Rahmen der Zertifi-
zierung müssen der BiRN auf Anfrage alle 
Aufzeichnungen über Beanstandungen 
und deren Korrekturmaßnahmen vorgelegt 
werden. Dazu gehören ebenso Beanstan-
dungen, die die Zertifizierungsanforderun-
gen betreffen.  
Die Darlegungspflicht bezieht sich aus-
schließlich auf den Geltungsbereich der 
Zertifizierung, der vorab im Antrag zur Zer-
tifizierung schriftlich festgehalten wird. 
 
5.3 Mitteilung über Änderungen 
Der Antragsteller ist verpflichtet, die BiRN 
unverzüglich über alle Änderungen zu in-
formieren, die auf den zertifizierten Be-
reich Einfluss nehmen könnten. Dies be-
zieht sich besonders auf den Kauf/ Ver-
kauf von Eigentumssteilen, Eigen-
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tümerwechsel. Die BiRN prüft nach Ab-
sprache mit dem Antragsteller, wie das 
Zertifikat in solchen Fällen aufrechterhal-
ten werden kann. Die Entscheidung über 
die Aufrechterhaltung der Zertifizierung 
teilt die BiRN dem Antragsteller schriftlich 
mit.  
 
5.4 Vertraulichkeit und Verschwie-
genheit 
Der Antragsteller ist berechtigt, den Prüf-
bericht und die Zertifizierungsdokumente 
vollständig zu vervielfältigen oder weiter-
zugeben. Eine auszugsweise Weitergabe 
ist nicht gestattet. 
Die dem Antragsteller von der BiRN über-
lassenen Unterlagen (und ggf. des BiRN, 
des BNK, BNG und des QNG-Logos) sind 
urheberrechtlich geschützt. Der Antrag-
steller erkennt ausdrücklich an, dass alle 
ihm von der BiRN übergebenen oder zur 
Einsicht überlassenen Unterlagen Eigen-
tum der BiRN bleiben und verpflichtet sich, 
diese nur intern zu verwenden, Dritten 
diese nicht zugänglich zu machen oder für 
andere als vereinbarte Zwecke zu nutzen. 
Ebenfalls darf die Zertifizierung nicht in 
einer Form angewendet werden, die die 
BiRN in Verruf bringt und es dürfen keine 
Erklärungen gegenüber Dritten abgegeben 
werden, die irreführend sein könnten. 
Der Antragsteller ist verpflichtet, die ihm 
unter dieser Vereinbarung zugänglich ge-
machten Informationen und Kenntnisse 
über Angelegenheiten der BiRN, deren 
Prüfenden und Mitarbeiter vertraulich zu 
behandeln. Diese Verpflichtung bleibt über 
das Ende der Vereinbarung hinaus beste-
hen. Der Antragsteller verpflichtet seine 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ent-
sprechend. 
 
5.5 Unabhängigkeit der Prüfungen 
Der Antragsteller ist verpflichtet, alles zu-
unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Prüfenden und Mitarbeiter der BiRN beein-
trächtigen könnte.  

6. Leistungen, Preise und Zahlungsbe-
dingungen 
Der Antragsteller erkennt die Geschäfts-
bedingungen und Preise der BiRN in der 
jeweils gültigen Fassung an, soweit ver-
traglich nicht anders vereinbart. Die Ab-
rechnung der Leistung erfolgt im Regelfall 
nach der Leistungserbringung. Alle Preise 
verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehr-
wertsteuer. 
Rechnungen sind nach Rechnungs-
eingang ohne Abzug zahlbar. Skonti wer-
den nicht gewährt. Die Zahlungen sind 
unter Angabe der Rechnungs- und Kun-
dennummer auf das Bankkonto der BiRN, 
das auf der Rechnung angegeben ist, zu 
leisten. Bei Zahlungsverzug ist die BiRN 
berechtigt, die jeweils banküblichen Zin-
sen zu berechnen. 
 
7. Zertifikate und Zertifikatssymbole 
7.1 Erteilung und Nutzung 
Die BiRN ist verpflichtet, bei entsprechen-
der Erfüllung aller Zertifizierungsanforde-
rungen und vertraglichen Verpflichtungen 
das BNK/BNG Zertifikat (alternativ 
BNK/BNG Vorzertifikat, BNK/BNG Baurei-
henzertifikat oder BNK/BNG Bauserienzer-
tifikat) zu erstellen und dieses dem An-
tragsteller als BNK oder BNG-Urkunde 
nach Zahlung auszuhändigen. Grundlage 
ist die im Prüfbericht enthaltene Beurtei-
lung der Prüfenden. Die Zertifizierungs-
entscheidung obliegt allein der Zertifizie-
rungsstelle und darf nicht an Dritte weiter-
gegeben werden. Grundlage ist die im 
Konformitätsprüfbericht enthaltene Beur-
teilung des Prüfers.  
Das BNK/BNG Zertifikat (alternativ 
BNK/BNG Vorzertifikat, BNK/BNG Baurei-
henzertifikat oder BNK/BNG Bauserienzer-
tifikat) und das Zertifizierungslogo dürfen 
zur Werbung eingesetzt werden. Die Nut-
zung ist auf den Geltungsbereich und die 
Geltungsdauer der Zertifizierung be-
schränkt. Die BiRN ist verpflichtet, im 
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Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die kor-
rekte Verwendung zu achten.  
Zertifikate und Zertifikatsymbole dürfen 
nicht auf Rechtsnachfolger oder andere 
Organisationen übertragen werden. Nach 
Aussetzung, Entzug oder Annullierung 
einer Zertifizierung muss der Auftrag-
geber jede Werbung mit der Zertifizierung 
einstellen. Der Antragsteller verpflichtet 
sich zur Rückgabe des Zertifikates nach 
Entzug oder Annullierung. Ein Zurückbe-
halterecht ist ausgeschlossen. Nachdru-
cke und Veränderungen der Zertifikate 
dürfen nur von Personen vorgenommen 
werden, die von der Zertifizierungsstelle 
dazu ermächtigt sind. 
 
7.2 Aufrechterhaltung der Zertifizierung 
Zur Aufrechterhaltung der Gültigkeit des 
Zertifikates sind in Abhängigkeit vom je-
weiligen Standard bzw. der jeweiligen 
Norm Nachprüfungen notwendig. Bei den 
Nachprüfungen werden mindestens die 
wesentlichen Anforderungen des zugrun-
de gelegten Standards bzw. der zugrunde 
gelegten Norm sowie die Durchführung 
und Wirksamkeit von Korrekturmaßnah-
men zu den Abweichungen aus den vor-
herigen Prüfungen geprüft. Dabei wird die 
Zertifizierung nicht von der Anzahl bereits 
vergebener Zertifikate abhängig gemacht. 
Außerdem wird die ordnungsgemäße Nut-
zung des Zertifikates sowie des BNK/BNG 
Zertifikatsymbols (und ggf. des BiRN-
Zeichens) beurteilt. Nach jeder Prüfung 
erhält der Antragsteller einen Bericht in 
Schriftform. Die BiRN bemüht sich, Stö-
rungen des Betriebsablaufs bei der Durch-
führung der Audits in den Räumen des 
Antragstellers gering zu halten. 
 
7.3 Erweiterung und Einschränkung 
des Geltungsbereichs der Zertifizierung 
Der Antragsteller kann einen Antrag auf 
Erweiterung des Geltungsbereichs seiner 
Zertifizierung schriftlich gegenüber der 
BiRN vorbringen. Die Möglichkeit eine 

Zertifizierung bezüglich des Geltungsbe-
reichs zu erweitern oder einzuschränken 
ist grundsätzlich eingehend zu prüfen. 
Falls die Möglichkeit seitens der BiRN be-
steht, müssen entsprechende Verfahren 
und Maßnahmen eingeleitet werden, die 
diese Entscheidung rechtfertigen. Es kann 
hierbei dazu kommen, dass bestimmte 
Punkte der Zertifizierung erneut von der 
BiRN geprüft werden müssen. Diese Prü-
fung muss dann vom Antragsteller zuge-
lassen werden. 
 
7.4 Nichterteilung des Zertifikats 
Die BiRN kann ein BNG/BNK-Zertifikat 
(alternativ BNK/BNG Vorzertifikat, 
BNK/BNG Baureihenzertifikat oder 
BNK/BNG Bauserienzertifikat) nur dann 
erteilen, wenn nach der Konformitätsprü-
fung (Erst- oder Nachprüfung) die Voraus-
setzungen dafür erfüllt sind. Können die 
Anforderungen im Baumuster oder im Ge-
bäude nicht nachgewiesen werden, ist der 
Antrag abzulehnen. 
Bei Nichterfüllung dokumentiert der Prü-
fende die Mängel im Prüfbericht und gibt 
die Auflagen bekannt, deren Erfüllung zur 
Erteilung eines Zertifikates notwendig 
sind. Abweichungen oder Auflagen müs-
sen innerhalb der im BNK/BNG-System 
zugrunde gelegten Frist behoben oder 
erfüllt werden. Erforderlichenfalls wieder-
holt die BiRN die Prüfung ganz oder teil-
weise. Die Kosten hierfür werden entspre-
chend der gültigen Preisliste nach Auf-
wand berechnet. Wurden die Mängel in-
nerhalb der definierten Frist nicht behoben 
oder sind auch nach Nachprüfung die Vo-
raussetzungen für eine Zertifikatesertei-
lung nicht gegeben, so wird das Zertifizie-
rungsverfahren im Regelfall durch einen 
Bericht ohne Zertifikat abgeschlossen. 
 
7.5 Aussetzung, Entzug und Annullie-
rung des Zertifikates 
a) Aussetzung: 
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Die BiRN ist berechtigt, das erteilte Zertifi-
kat zeitlich befristet auszusetzen, wenn 
der Antragsteller seine vertraglichen oder 
finanziellen Pflichten der BiRN gegenüber 
nachweislich verletzt, besonders wenn 
 durch die Prüfung festgestellte Verbes-

serungsmaßnahmen nicht innerhalb der 
vereinbarten Frist nachweislich umge-
setzt wurden, 

 die von der BiRN vorgeschlagenen 
Termine zur Aufrechterhaltung der Zer-
tifizierung nicht wahrgenommen wur-
den, 

 die BiRN nicht rechtzeitig über geplante 
Änderungen informiert wurde, die die 
Konformität mit dem der Prüfung zu-
grunde gelegten Regelwerk beeinflus-
sen, 

 ein BNK/BNG Zertifikat oder ein Zertifi-
katsymbol in irreführender Weise ver-
wendet wurde.  

 
Die BiRN kündigt eine mögliche Ausset-
zung zunächst schriftlich an. Werden die 
Gründe für die Aussetzung nicht binnen 
von der Zertifizierungsstelle vorgeschrie-
benen Zeit beseitigt, so informiert die 
BiRN den Antragsteller zunächst schriftlich 
über die Aussetzung der Zertifizierung und 
benennt ihre Gründe sowie die notwendi-
gen Maßnahmen, um die Zertifizierung 
wieder in Kraft setzen zu können. Die 
Aussetzung der Zertifizierung wird befristet 
(in der Regel maximal 60 Tage, soweit 
dies nicht anders im zugrunde gelegten 
Regelwerk definiert ist). Werden die gefor-
derten Maßnahmen innerhalb der festge-
setzten Frist nachweislich umgesetzt, wird 
die Aussetzung der Zertifizierung zurück-
genommen. 
 
b) Entzug: 
Die BiRN ist berechtigt, Zertifikate nach 
schriftlicher Ankündigung zu entziehen 
oder rückwirkend für ungültig zu erklären, 
wenn 

 die Frist für die Zertifizierung abge-
laufen ist, 

 die Konformität des zertifizierten Berei-
ches mit dem BNK/BNG-Systems nicht 
gewährleistet ist, 

 die Konformität des zertifizierten Berei-
ches mit dem zugrunde gelegten Re-
gelwerk nicht gewährleistet ist, 

 der Antragsteller nach Aussetzung des 
Zertifikates weiterhin mit der Zertifizie-
rung wirbt, 

 der Antragsteller seine Zertifizierung in 
einer Form anwendet, die die Zertifizie-
rungsstelle in Verruf bringt, 

 die Voraussetzungen, die zur Erteilung 
des Zertifikates geführt haben, nicht 
mehr gegeben sind oder der Auftrag-
geber nicht bereit ist, Abweichungen zu 
beseitigen,  

 der Antragsteller das Vertrags-
verhältnis mit der BiRN wirksam been-
det. 

 
c) Annullierung: 
Die BiRN ist berechtigt, Zertifikate zu an-
nullieren oder rückwirkend für ungültig zu 
erklären, wenn sich nachträglich heraus-
stellt, dass die 
 Voraussetzungen, die zur Erteilung des 

Zertifikates notwendig waren, nicht ge-
geben waren, 

 der Antragsteller das Zertifizierungsver-
fahren in unzulässiger Weise beein-
trächtigt hat, so dass Neutralität, Objek-
tivität oder Unabhängigkeit des Bewer-
tungsergebnisses in Frage stehen. 

 
8. Einspruch, Beschwerden und Streit-
fälle 
Jeder Antragsteller hat Anspruch auf 
Dienstleistungen, die im vereinbarten 
Rahmen so erbracht werden, dass seine 
Erwartungen und Bedürfnisse erfüllt wer-
den. Bei Nichterfüllung bittet die BiRN um 
Information, die zur Verbesserung not-
wendig ist. Jeder Antragsteller hat das 
Recht, bei Meinungsverschiedenheiten mit 
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Prüfenden oder mit der BiRN gegen eine 
Entscheidung Einspruch oder Be-
schwerde einzulegen. Beschwerden kön-
nen mündlich oder schriftlich bei jedem 
Mitarbeiter der BiRN vorgetragen werden. 
Im Streitfall bezieht die BiRN das Len-
kungsgremium in die Entscheidungs-
findung ein. Die Entscheidung wird dem 
Antragsteller mitgeteilt. Akzeptiert er das 
Ergebnis nicht, so kommt es zur gerichtli-
chen Einigung. 
 
9. Dauer und Beendigung 
Die Vereinbarung wird mit der Auftragser-
teilung auf einen vertraglich festgelegten 
Zeitraum geschlossen. Der Antragsteller 
kann ohne Angabe besonderer Gründe mit 
einer Frist von zwei Wochen kündigen, 
soweit dies nicht anders vertraglich ver-
einbart ist. Im Fall der Kündigung durch 
den Antragsteller behält sich die BiRN vor, 
die bereits erbrachten Leistungen zu be-
rechnen. Die BiRN kann nur aus wichti-
gem Grund, insbesondere bei Verletzun-
gen der §§ 5, 6 und 7 dem Antragsteller 
kündigen. 
 
10. Urheberrechte 
Alle Urheberrechte und Miturheberrechte 
an den von der BiRN erstellten Prüfberich-
ten, Prüfungsergebnissen, Berechnungen, 
Darstellungen usw. verbleiben bei der 
BiRN. 
Der Antragsteller darf im Rahmen des Auf-
trages gefertigte Prüfberichte, Prü-
fungsergebnisse, Berechnungen, Dar-
stellungen usw. nur für den Zweck ver-
wenden, für den diese vereinbarungs-
gemäß bestimmt wurden.  
 
11. Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Bamberg. Es gilt deut-
sches Recht. 
 
12. Abweichende Vereinbarungen 
Abweichende Vereinbarungen oder Ne-
benabreden bedürfen der Schriftform. Soll-

ten einzelne Bestimmungen der vertragli-
chen Vereinbarungen – ein-schließlich der 
Geschäftsbedingungen – unwirksam sein, 
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. Die Parteien werden 
die unwirksamen Bestimmungen unver-
züglich durch solche ersetzen, die den un-
wirksamen in ihrem Sinngehalt möglichst 
nahekommen. 
 
13. Zusätzliche Bedingungen 
Zusätzlich zu vorstehenden Bedingungen 
gelten bei einzelnen Regelwerken die je-
weils spezifischen Forderungen in der je-
weils gültigen Version inklusive ihrer er-
gänzenden Interpretation. 
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